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2. Dienstrechts-Novelle 2015, Begutachtung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bezug nehmend auf den im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das 
Bundesministerium für Gesundheit nachfolgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Ad § 169e GehG: 
 
Gemäß § 13a GehG, BGBl. Nr 54/1956 idgF, sind zu Unrecht empfangene Leistungen 
(Übergenüsse) nur insoweit dem Bund zu ersetzen, als sie nicht im guten Glauben 
empfangen worden sind. Da die bis zum Inkrafttreten des die 2. Dienstrechts-Novelle 
umfassenden Bundesgesetzblattes ausbezahlten Bezüge auf einer bis zur 
Kundmachung gültigen Rechtsgrundlage beruhen, durften die Bediensteten auf die 
Richtigkeit der Bezüge vertrauen, haben diese somit im guten Glauben empfangen. 
Eine diesbezügliche gesetzliche Regelung wäre in Hinblick auf die Rechtssicherheit 
und den zu erwartenden hohen Verwaltungsaufwand in Einzelverfahren 
wünschenswert. 
 
Durch die Neuregelung des § 169e Abs. 6 GehG sind zwar viele Fälle von 
unerwünschten Effekten bei den Ergänzungseinreihungen abgedeckt, durch die 
Anpassung der letzten Gehaltsstufe in den Verwendungsgruppen A3 bis A7 im BGBl. I 
Nr. 32/2015 entstehen jedoch weiterhin Verluste für jene Bedienstete, bei denen 
eine Verwendungszulage auf A2 oder A1 besteht, wenn die „Große Daz“ bezogen 
wird. Dies wirkt sich – entgegen aller Ankündigungen – negativ auf die 
Lebensversdienstsumme aus. 

Um Berücksichtigung der ho. Stellungnahme wird ersucht. 
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Eine Kopie der Stellungnahme wird dem Präsidium des Nationalrates in 
elektronischer Form übermittelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für die Bundesministerin: 
Hon.-Prof. Dr. Gerhard Aigner 

 
 

 
Beilage/n:  
 

Signaturwert

J7veoiOYfsRTwal9UCHqp5LcVt8Mn4+DwEqi2r92xII8+LIYGokKTOjrqXLxwd9zN
PgfQuDDA/GUiXtfJtpKkFDFcbjHjyktu4QJCkXpcD/R2prnAOAiEJnhd32Fa4Vzlu
Andjai8Nj6te04ml1hWXF7d4wki8v+OQtEZVnhJUE=                       
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                              

Unterzeichner
serialNumber=756257306404,CN=Bundesministerium f.
 Gesundheit,O=Bundesministerium f. Gesundheit,   
C=AT   

Datum/Zeit 2015-11-09T09:50:00+01:00     

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im 
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                   
           

Serien-Nr. 540369    

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                 
                     

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 
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